
... 

Verbindliche Erklärung zum Elterneinkommen 
(Kindertageseinrichtung) 

 
 

Bitte ausfüllen und Zutreffendes ankreuzen  

Name u. Vorname des Kindes Geburtsdatum 

  

Geschlecht Geschwisterkind in 
Einrichtung 

Nationalität 

 männlich  weiblich  ja  nein  

Name der besuchten Tageseinrichtung Wöchentliche Betreuungszeit 

  25 Stunden  35 Stunden  45 Stunden 

Datum der Aufnahme in der Einrichtung (z. B.: 01.08.; 01.12. etc., nicht 15.08., 03.08. etc.):  

 

Verbindliche Erklärung zum Elterneinkommen 

 der Eltern gemeinsam  des Elternteils, mit dem 
das Kind zusammenlebt 

 Pflegeeltern, die Vollzeitpflege nach § 33 SGB 
VIII leisten und denen der Kinderfreibetrag nach  
§ 32 EStG und/oder Kindergeld gewährt wird. 

 

1. Angaben zur Person der Mutter 
 Name, Vorname Geburtsdatum 

   

 Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort 

  

 Derzeit ausgeübter Beruf Familienstand Festnetznummer/n für evtl. Rückfragen 

    

 E-Mailadresse Mobilnummer 

   

 Beziehen Sie Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit?  nein  ja 

 Beziehen Sie Einkommen aus nichtselbständiger Tätigkeit?  nein  ja 
 

2. Angaben zur Person des Vaters 
 Name, Vorname Geburtsdatum 

   

 Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort 

  

 Derzeit ausgeübter Beruf Familienstand Festnetznummer/n für evtl. Rückfragen 

    

 E-Mailadresse Mobilnummer 

   

 Beziehen Sie Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit?  nein  ja 

 Beziehen Sie Einkommen aus nichtselbständiger Tätigkeit?  nein  ja 
 

 

Angaben zum Einkommen: 
(Erläuterungen zum Einkommensbegriff ergeben sich aus dem beigefügten Merkblatt) 
 

 Die Einkommensnachweise auf der Rückseite beziehen sich auf das vorangegangene Kalenderjahr. 
 

 Die Einkommensangaben auf der Rückseite beziehen sich auf das laufende Kalenderjahr. 
 

 Ich,  ,beziehe Einkommen aus einem Beschäftigungs- 

 verhältnis oder der Ausübung eines Mandates, aufgrund dessen mir eine lebenslängliche Versorgung 
oder eine Abfindung zusteht oder ich in der gesetzlichen Rentenversicherung nachzuversichern wäre 
(Beamte, Richter, Soldaten oder sonstige Mandatsträger) 
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In meinem/ unserem Haushalt leben  minderjährige Kind (er). 

  
 Ich/Wir beziehe(n) folgende –öffentliche-  Leistung(en): 

  Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz mit  € monatlich, 

  Unterhalt mit  € monatlich, 

  Wohngeld mit  € monatlich, 

  Leistungen des Arbeitsamtes mit  € monatlich, 

  Sozialhilfe bzw. ALG II mit  € monatlich, 

  Elterngeld mit  € monatlich, 

  andere Leistungen mit  € monatlich, 

 Ich/Wir beziehe(n) keine öffentlichen Leistungen. 

 Ich/Wir übe(n) eine steuerfreie Tätigkeit (Minijob) aus. 

 wer:  mit  € monatlich 

 Ich/Wir übe(n) keine steuerfreie Tätigkeit aus. 

 Ich/Wir habe(n) positive Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung mit  € jährlich. 

 Ich/Wir habe(n) keine positiven Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. 
 
 

3. Angaben zum Einkommen 
 Mein/Unser Einkommen nach Artikel I der Satzung der Stadt Ennepetal beträgt: 

  0,00 € bis 20.000 € 

  20.000,01 € bis 25.000 € 

  25.000,01 € bis 30.000 € 

  30.000,01 € bis 35.000 € 

  35.000,01 € bis 40.000 € 

  40.000,01  € bis 45.000 € 

  45.000,01 € bis 50.000 € 

  50.000,01 € bis 55.000 € 

  55.000,01 € bis 60.000 € 

  60.000,01 € bis 65.000 € 

  65.000,01 € bis 70.000 € 

  70.000,01 € bis 75.000 € 

  75.000,01 € bis 80.000 € 

  80.000,01 € bis 85.000 € 

  85.000,01 € bis 90.000 € 

    über 90.000 € 
 

Die Einkünfte müssen in geeigneter Weise nachgewiesen werden! Fügen Sie daher z. B. den 
Steuerbescheid oder die Gehaltsabrechnungen vom Dezember, aktuelle Gehaltsabrechnungen, 
Wohngeldbescheide etc. in Kopie dieser Erklärung bei. Bei der freiwilligen Zahlung des Höchstbeitrages 
entfällt die Nachweispflicht. 
 

Mir ist bekannt, 
1. dass unrichtige oder unvollständige Angaben strafrechtlich verfolgt werden oder als Ordnungswidrigkeit nach 

§ 11 der Satzung der Stadt Ennepetal mit einer Geldbuße bis zu 1.000 € geahndet werden können und dass 
ich verpflichtet bin, Beträge zu ersetzen, die ich zu wenig bezahlt habe, wenn mein Beitrag zu niedrig 
festgesetzt worden ist, weil ich falsche oder unvollständige Angaben gemacht habe, 

 

2. dass ich Änderungen in den Einkommensverhältnissen, die zu einem höheren Elternbeitrag führen könnten, 
unverzüglich bei der Stadt Ennepetal anzugeben habe. Der Elternbeitrag wird dann nach Eintritt der 
Änderung neu festgesetzt. Jährlich sind die jeweiligen Unterlagen anhand von 
Dezemberabrechnungen oder des Steuerbescheides vom Vorjahr unaufgefordert nachzureichen. 

 

3. dass ich verpflichtet bin, den jeweiligen Höchstbetrag zu zahlen, soweit ich keine Angaben zur 
Einkommenshöhe gemacht habe oder den geforderten Nachweis nicht erbracht habe.  

 

Ich versichere / wir versichern, dass meine/unsere Angaben richtig und vollständig sind. 
 
 
Ennepetal / Breckerfeld,    

 (Datum)  (Unterschriften beider Elternteile bzw.  
Unterschrift des Elternteils bei dem das Kind lebt) 

 




